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Abb. 1: Übersicht Vergabeverfahren (Quelle: Behördennetz >>  Wasser Intern >>  Zentrale Informationen >>  Vergabe) 

nach Wahl nach Wahl

Alle Eurowerte in netto,

außer anders angegeben
Vergabeliste 2.100 € netto ≙ 2.500 € brutto aus KorruR

Übersicht Vergabeverfahren in der Wasserwirtschaftsverwaltung des Freistaats Bayern Stand: Juli 2020

Bauleistungen Lieferleistungen Dienstleistungen

≥ 5.350.000 € ?

EU-Verfahren

Ausnahme nach § 3 Abs. 9 VgV 
für Einzellose?

- Wahl der Verfahrensart nach
§§ 3 - 3b EU VOB/A
→ i.d.R. offenes Verfahren /
nichtoffenes Verfahren

- Vergabeplattform
- Eintrag in Vergabeliste

JA

NEIN

EU-Schwelle

- ab 2.100 €: Eintrag in Vergabeliste
- ab 10.000 €: Vergabeplattform
- ab 30.000 € brutto: Anfrage 
Gewerbezentralregister und 
Hauptzollamt

Öffentliche 
Ausschreibung

Beschränkte 
Ausschreibung mit 

TNW

- öffentlicher TNW
- ab 2.100 €: Eintrag in Vergabeliste
- ab 10.000 €: Vergabeplattform

JA

Beschränkte 
Ausschreibung ohne 

TNW

Freihändige Vergabe

- Zulassungsvoraussetzungen nach 
§ 3a Abs. 3 VOB/A i.V.m. Ziffer 1.6 
VVöA (z.B. bis 100.000 € generell)

- ab 2.100 €: Eintrag in Vergabeliste
- bis 10.000 €: Bestellschein 340
- ab 10.000 €: Vergabeplattform
- ab 15.000 €: Information über 
Auftragsvergabe nach
Zuschlagserteilung für 6 Monate

- ab 100.000 €: Vorherige 
Zustimmung der Regierung

Direktauftrag
bis 10.000 € möglich nach 
§ 3a Abs. 4 VOB/A i.V.m. Ziffer 1.6 
VVöA

nicht freiberuflich freiberuflich

≥ 214.000 € ?

NEIN

EU-Verfahren

≥ 214.000 € ?

JA

Architekten- / Ingenieurleistung
und nicht eindeutig und

erschöpfend beschreibbar?

JA

NEIN

Ausnahme nach § 3 Abs. 9 VgV 
für Einzellose?

- Wahl der Verfahrensart nach 
§§ 14-19 VgV
→ i.d.R offenes Verfahren / 
nichtoffenes Verfahren

- Vergabeplattform
- Eintrag in Vergabeliste

JA

NEIN

Öffentliche 
Ausschreibung

- ab 2.100 €: Eintrag in Vergabeliste
- ab 25.000 €: Vergabeplattform
- ab 30.000 € brutto: Anfrage 

Gewerbezentralregister und 
Hauptzollamt

Beschränkte 
Ausschreibung mit 

TNW

- öffentlicher TNW
- ab 2.100 €: Eintrag in Vergabeliste
- ab 25.000 €: Vergabeplattform

Beschränkte 
Ausschreibung ohne 

TNW

Verhandlungs-
vergabe 

(mit / ohne TNW)

- Zulassungsvoraussetzungen nach 
§ 8 Abs. 4 UVgO, Ziffer 1.3 VVöA
(z.B. bis 100.000 € generell)

- ab 2.100 €: Eintrag in Vergabeliste
- bis 25.000 €: Bestellschein L 340
- ab 25.000 €: Vergabeplattform
- ab 25.000 €: falls ohne TNW: 
Information über 
Auftragsvergabe nach
Zuschlagserteilung für 3 Monate

- ab 100.000 €: Vorherige 
Zustimmung der Regierung

Direktauftrag
bis 5.000 € möglich nach 
§ 14 UVgO i.V.m. Ziffer 1.2 VVöA

NEIN

NEIN

JA

- Zulassungsvoraussetzungen nach
§ 3a Abs. 2 VOB/A i.V.m. Ziffer 1.6 
VVöA (z.B. bis 1.000.000 € generell)

- ab 2.100 €: Eintrag in Vergabeliste
- ab 10.000 €: Vergabeplattform
- ab 25.000 €: Information über 

bevorstehende BA auf 
Vergabeplattform

- ab 25.000 €: Information über
Auftragsvergabe nach
Zuschlagserteilung für 6 Monate

- Zulassungsvoraussetzungen nach
§ 8 Abs. 3 UVgO i.V.m. Ziffer 1.3 
VVöA  (z.B. bis 100.000 € generell)

- ab 2.100 €: Eintrag in Vergabeliste
- ab 25.000 €: Vergabeplattform
- ab 25.000 €: Information über

Auftragsvergabe nach 
Zuschlagserteilung für 3 Monate

- i.d.R: 
Verhandlungsverfahren mit TNW
oder wettbewerblicher Dialog 
(§ 74 VgV)

- Vergabeplattform
- Eintrag in Vergabeliste

Vergabe nach 
leistungsbezogenem 

Wettbewerb

- Sonderregelung nach § 50 UVgO
- Beachtung d. Haushaltsgrundsätze
- mindestens 3 Angebote einholen
(Ausnahmen nach II.2 VHF)

- Wechsel des Bieterkreises
- ab 2.100 €: Eintrag in Vergabeliste

Direktauftrag
bis 10.000 € 
möglich nach 
Ziffer 1.8.1 VVöA 

Verhandlung mit 
einem geeigneten 

Bewerber 

- Zulassungsvoraussetzungen nach 
Ziffer 1.8.2 VVöA i.V.m. II.2 VHF
(bis 50.000 €)

- Streuung!
- ab 2.100 €: Eintrag in Vergabeliste
- ab 25.000 €: Vergabeplattform
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